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Antrag

der Fraktion DIE LINKE.

Einsetzung von Ausschüssen

Der Bundestag wolle beschließen:

Gemäß § 54 in Verbindung mit § 57 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen
Bundestages werden folgende ständige Ausschüsse eingesetzt:

1. Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 12 Mitglieder

2. Petitionsausschuss 26 Mitglieder

3. Auswärtiger Ausschuss 37 Mitglieder

4. Haushaltsausschuss 41 Mitglieder

5. Verteidigungsausschuss 34 Mitglieder

6. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 35 Mitglieder

7. Innenausschuss 37 Mitglieder

8. Rechtsausschuss 37 Mitglieder

9. Finanzausschuss 37 Mitglieder.

Gemäß § 69 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages wird das Zu-
trittsrecht für folgende Ausschüsse und deren Unterausschüsse auf die ordentlichen
Mitglieder und deren namentlich benannte Stellvertreter beschränkt:

Auswärtiger Ausschuss, Verteidigungsausschuss, Innenausschuss in Angelegenheiten
der Inneren Sicherheit.

Berlin, den 14. November 2013

Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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